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Vereinbarung zur Nutzung von SWV-Sonderkonditionen 

zwischen 

[Kunde] 

       (nachfolgend „Kunde“) 

und  

Stadtwerke Viernheim GmbH  

        (nachfolgend „Stadtwerke“)  

über die Nutzung des CarSharing-Angebots von Stadtmobil Rhein-Neckar AG (nachfolgend 

„Stadtmobil“): 

 

Kunden-/V-Card Nr.  ___________________________________________________________ 

Name:   ___________________________________________________________ 

Vorname:  ___________________________________________________________ 

Adresse:  ___________________________________________________________ 

E-Mail:   ___________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________________________ 

 

Durch Unterzeichnung dieses Vertrages erhält der Kunde die Berechtigung, Leistungen von 

Stadtmobil CarSharing zu Preisen zu beziehen, die Stadtmobil exklusiv für Energiekunden der 

Stadtwerke (und damit gleichzeitig V-Card-Inhaber) anbietet. 

Zwischen den Stadtwerken und Stadtmobil besteht ein Kooperationsverhältnis. Zur Abwicklung 

dieses Kooperationsverhältnisses sind die Stadtwerke berechtigt, personenbezogene Daten 

des Kunden an Stadtmobil zu übermitteln. 

Die Stadtwerke sind berechtigt, diesen Vertrag mit dem Kunden über Vergünstigungen bei der 

Nutzung von CarSharing (durch Stadtmobil) zu kündigen, wenn 

 der Strom- oder Gasvertrag bei der Stadtwerke Viernheim GmbH, der zu der hinterlegten 

Kundennummer gehört, ohne Ersatzvertrag bei der Stadtwerke Viernheim GmbH gekündigt 

wird. 

 wenn der Kunde mit einer Zahlung aus einem Strom- oder Gasvertrag in nicht 

unwesentlicher Höhe in Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb von zwei 

Wochen nach Zugang einer Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung nachkommt.  

 falsche Angaben bei Antragsstellung gemacht wurden. 
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 die Kooperation zwischen Stadtmobil und Stadtwerke beendet wird. 

Der Kunde erhält bei Abschluss dieser Vereinbarung gegen eine Kaution von 10.- € eine 

Zugangskarte mit PIN ausgehändigt. Der Kunde kann jederzeit diese Vereinbarung kündigen, in 

diesem Fall ist die Zugangskarte umgehend zurückgeben. Erfolgt eine Kündigung dieser 

Vereinbarung durch die Stadtwerke, ist der Kunde berechtigt, die Zugangskarte bis zu 6 Monate 

ab Kündigungsdatum zurückzugeben. Sofern die Zugangskarte unbeschädigt zurückgegeben 

wird, wird die Kaution in Höhe von 10.-€ zinslos erstattet.  

 

Hinweis: Das Haushaltsmitglied, das den Energievertrag mit der Stadtwerke Viernheim 

GmbH abgeschlossen hat (dessen Kundennummer Grundlage für diese 

Vereinbarung ist), wird über diesen Vertragsabschluss im Nachgang schriftlich 

informiert. 

 

Einwilligungserklärung zur Datenverwendung  

 Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Stadtwerke Viernheim GmbH die 

von mir im Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-

Nr.) zu Zwecken der Abrechnung und Auswertung des Nutzerverhaltens 

verarbeiten und an Stadtmobil Rhein-Neckar AG übermitteln darf. Meine 

Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: 

Stadtwerke Viernheim GmbH, Industriestraße 2, 68519 Viernheim, Tel 06204 989-0, 

Fax 06204 989-250, Email: info@stadtwerke-viernheim.de.  

 

 

_________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Kunden 

 

 

_________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Stadtwerke 
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